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Lärmaktionsplanung Hessen

Das Schreiben des RegPräs Darmstadt an die Beteiligten öffentlicher Belange und an 
die Gemeinden wurde bereits  am 16. November 2017 verschickt (Eingang beim BUND 
20.Nov. 2017 in Berlin) und liegt uns erst jetzt vor. 

Zitate aus dem Schreiben:

„… gemäß $$ 47 a-f BImSchG besteht die Verpflichtung alle 5 Jahre eine 
Lärmminderungsplanung in Hessen durchzuführen.  … alle verfügbaren hessischen 
Straßen werden zudem erstmals in der PLUS-Kartierung berücksichtigt und bis zu 
deutlich niedrigeren Pegeln kartiert. … „
„ … Alle verfügbaren hessischen Straßen werden zudem erstmals in der PLUS-
Kartierung berücksichtigt und bis zu deutlich niedrigeren Pegeln kartiert. …“
„ … Das Ergebnis der Lärmkartierung ist auf dem Lärmviewer der HLNUG einsehbar 
…“  

LINK         http://laerm.hessen.de

„… Aufbauend auf diese strategischen Lärmkarten ist gemäß § 47d BImSchG für Orte 
in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen sowie zusätzlich in den genannten 
Ballungsräumen ein Lärmaktionsplan zu erstellen..
Wesentliche Aufgabe der Lärmaktionsplanung ist die Bewertung der Lärmsituation 
und die Formulierung von Maßnahmen, Konzepten und Strategien, die zur 
Lärmreduzierung beitragen und Lärmbelästigungen entgegen wirken können. 
Es besteht zudem die Möglichkeit auf ruhige Gebiete hinzuweisen, in denen die Ruhe 
zukünftig besonders geschützt werden soll. … „

„… Anregungen und Vorschläge können auf der Online-Beteililgungsseite der hess. 
Regierungspräsidien alternativ auch per email oder postalisch erfolgen.

LINK  http://www.beteiligung-lap-hessen.de

Dies ist die erste Öffentlichkeitsbeteiligung, eine zweite wird nach der Erstellung des 
Planentwurfs durchgeführt.

In dem beigelegtem Flyer wird ausdrücklich auf das Grundgesetz Art. 2 Abs. 2 
hingewiesen: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“

Grundlagen der Lärmminderungsplanung ist die Umbgebungsrichtline  2002/49/Ef 
und deren in nationales Recht überführte Regelungen im Bundes-Immissions-Schutz-
Gesetzes - BImSchG, u.a. die §§ 47 a-d.

Hier wird grundlegend Lämminderungsmaßnahmen im Straßenverkehr unterschieden 
in
- Vorbeugenden Lärmschutz
- Straßenbauliche Lärmsanierung
- Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen

Ruhige Gebiete sind auszuweisen!

Die beigelegte Formulierungshilfe für eine Einwendung ist demzufolge voll von den 
rechtlichen Möglichkeiten und Erfordernissen abgedeckt! -> siehe auch Flyer des 
RegPräs Darmstadt zum Thema, erstellt Sept. 2017





















Auflösung der folgenden Seite auf ca. 25 Meter, 
damit können selbst die Hausnummern der 
Betroffenen ermittelt und in die Datenbasis
gegeben werden!
Anzahl betroffener Einwohner also ermittelbar!
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 3.3.2 Legende 

 

 
 

Wird der mittlere Karteireiter „Legende“ geöffnet, so sieht man die Legende der 
ausgewählten Kartenthemen und aktiven Layer. Werden ein oder mehrere der 
Layer im Kartenthema sichtbar geschaltet (siehe Kapitel 3.3.1), so wird die 
Legende augenblicklich aktualisiert.  

Die Layer werden der Reihenfolge nach, wie sie in der Auswahl des 
Kartenthemas vorliegen, von oben nach unten angezeigt. 

Mit dem Scrollbalken kann in der Legende hoch- und runtergescrollt werden.  

Nur die aktivierten Layer werden beim Druck in der Legende eingefügt 
(siehe Kapitel 5.1.1). 


